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Sehr █████▍███████

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 26. März 2019 an das Bundesministerium  für Arbeit und
Soziales (BMAS).

Mit Schreiben vom 26. April 2019 habe ich Ihnen mitgeteilt, dass es sich bei Ihrer Anfrage
nicht um einen Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz  (IFG) handelt. Ihre Anfrage
wird als Bürgereingabe  bearbeitet.  Ich wurde gebeten,  Ihnen zu antworten.

Sie bitten um Auskunft hinsichtlich eines sogenannten Kostensenkungsverfahrens bei den
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für Bezieherinnen  und Bezieher von Grundsi-
cherungsleistungen.

In diesem Zusammenhang  bitten Sie um Informationen zu den folgenden Punkten:

1 Ob alle Grundsicherungsempfänger, die "unangemessen" wohnen, gleichzei-
tig/gleichsam  zur Anpassung  aufgefordert  werden.

2. Inwieweit eine Verpflichtung des Trägers der Grundsicherung  besteht, im
Rahmen einer "Sozialauswahl"  Mietdauer,  Lebensalter,  Gesundheit und
Schwerbehinderung zu berücksichtigen.

Tatsächlich betreffen die von Ihnen gestellten Fragen zwei verschiedene Rechtskreise:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende  nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) und die Grundsicherung  im Alter und bei Erwerbsminderung  nach dem Vierten
Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch  (SGB XII).
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Allgemein kann ich Ihnen zu der Rechtslage Folgendes mitteilen:

Zu Punkt 1:

Die von Ihnen erbetenen Daten werden durch das BMAS nicht erhoben. Es liegen auch
keine mit dem Inhalt der Frage zusammenhängende Unterlagen vor. Allgemein kann je-
doch festgestellt werden, dass Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem SGB XII.

die unangemessen wohnen, eine Kostensenkungspflicht trifft. In diesem Zusammenhang
ist die Versendung einer Kostensenkungsaufforderung üblich, auf Grund derer die Leis-

tungsberechtigten ihre Interessen gegenüber den Leistungsträgern vertreten können. Die
Leistungsträger prüfen daraufhin die konkrete Angemessenheit der Kosten im Einzelfall.

Für nähere Informationen können Sie sich an die jeweiligen Träger der Sozialhilfe bzw.
der Grundsicherung für Arbeitsuchende wenden.

Zu Punkt 2:

Die Bedarfs für Unterkunft und Heizung gehören zu den wesentlichen Bestandteilen der

Leistungsgewährung in den Grundsicherungssystemen. In § 35 SGB XII und § 22 Ab-
satz 1 SGB II ist festgelegt, dass die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in tat-
sächlicher Höhe anerkannt werden. Eine Anerkennung auf Dauer erfolgt jedoch nur, so-

weit die Aufwendungen angemessen sind. Die Entscheidung hinsichtlich derAngemes-
senheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung obliegt dem jeweils zuständigen
Träger der Sozialhilfe (Sozialamt) bzw. der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcen-
ter). Kommt es zu einer Aufforderung zur Kostensenkung, sind die unangemessenen Auf-
Wendungen für Unterkunft und Heizung in der Regel längstens bis zu sechs Monate in

voller Höhe als Bedarf anzuerkennen. Entsprechendes gilt auch für die Leistungen der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, die von den Be-

hörden der Länder im Auftrag des Bundes ausgeführt werden.

Ausdrücklich geregelt wird weder in § 22 SGB II, noch in § 35 SGB XII oder der Spezial-
Vorschrift für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in § 42a SGB XII,

dass die Mietdauer, das Lebensalter, die Gesundheit oder eine Schwerbehinderung bei
der Durchführung eines Kostensenkungsverfahren zu berücksichtigen sind. Allerdings
sind nach der Rechtsprechung nicht nur abstrakt angemessene, sondern auch individuell-

konkret angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung als Bedarf anzuerken-
nen.
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eine größere Wohnfläche oder eine besondere Ausstattung (Barrierefreiheit) derWoh-
nung erfordern. In diesen Fällen können höhere als die als angemessen geltenden Auf-
Wendungen für Unterkunft und Heizung als Bedarf anerkannt werden.

Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass keine bundesweite und damit bundes-
einheitliche Vorgabe dazu besteht, inwiefern die oben genannten Kriterien bei der Bestim-
mung der konkreten  Angemessenheit  zu berücksichtigen  sind oder anderenfalls  zu einem
Kostensenkungsverfahren führen. Dafür spricht insbesondere,  dass bundesweit einheitli-
ehe Vorgaben das regional unterschiedliche Angebot von Mietwohnungen unterschiedli-
eher Größe und Ausstattung nur unzureichend berücksichtigen könnten. Die regionalen
beziehungsweise  örtlichen Wohnungsmärkte  sind hierfür viel zu unterschiedlich.  Aller-
dings könnten die Landesausführungsgesetze beziehungsweise Landesausführungsbe-
Stimmungen  sowie eventuell  ergänzend durch Richtlinien auf kommunaler  Ebene kon-
krete Vorgaben zur Durchführung von Kostensenkungsverfahren vorsehen.

Sofern Sie einen Einblick in Landesausführungsgesetze  und weitere Ausführungsbestim-
mungen für die Durchführung eines Kostensenkungsverfahrens bei den Bedarfen für Un-
terkunft und Heizung in den einzelnen  Ländern erhalten wollen, wenden Sie sich bitte an
die zuständigen Landessozialministerien  beziehungsweise an die zuständigen Senatsver-
waltungen für Soziales.

Mit freundlichen  Grüßen

Im Auftrag
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